
Satzung

über die Vermeidung, Verwertung und sonstige 
Bewirtschaftung von Abfällen 

im Landkreis Freising 
(Abfallwirtschaftssatzung) 

vom 23.07.2020

Auf Grund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 
Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) in 
Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 
2 der Landkreisordnung für den Freistaat Bay-
ern (LkrO) erlässt der Landkreis Freising mit Zu-
stimmung der Regierung von Oberbayern vom  
05.10.2020, Nr. 55.1-8104.AA_4-4-7-6, folgende Sat-
zung: 

1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich

(1) 1 Abfälle im Sinn dieser Satzung sind alle Stoffe oder 
Gegenstände, deren sich der Besitzer entledigt, 
entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 
Satz 1 KrWG). 2Abfälle, die verwertet werden, sind 
Abfälle zur Verwertung; Abfälle, die nicht verwer-
tet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 
1 Satz 2 KrWG). 3Keine Abfälle i.S. dieser Satzung 
sind die in § 2 Abs. 2 KrWG genannten Stoffe und 
Materialien nach Maßgabe der jeweiligen Regelung 
in § 2 Abs. 2 KrWG. 4Nicht von dieser Satzung er-
fasst werden ferner pflanzliche Abfälle (Mäh- und 
Schnittgut), Erd- und Bodenaushub sowie Bau-
schutt; sie werden von den Städten/Märkten und 
Gemeinden des Landkreises Freising nach Maß-
gabe der jeweils gültigen gemeindlichen Satzung 
entsorgt.

(2) 1 Abfälle aus privaten Haushaltungen sind Abfälle, 
die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnun-
gen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäude-
teilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten 
wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreu-
ten Wohnens. 2Alle nicht Satz 1 zuordenbare Ab-
fälle sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen. 

(3)  Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Siedlungs abfälle 
aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verord-
nung über das Europäische Abfallverzeichnis, in 
der jeweils gültigen Fassung, aufgeführt sind, ins-
besondere

 a.  gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfäl-
len aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich 
sind, sowie

 b.  Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtun-
gen mit Ausnahme der in Abs. 2 Satz 1 genannten 
Abfälle.

(4)  Bioabfälle im Sinn dieser Satzung sind biologisch 
abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmate-
rialien bestehende Abfälle aus Haushaltungen und 
Gewerbebetrieben, die über die Biotonne eingesam-
melt werden. 

(5)  Die Abfallbewirtschaftung im Sinn dieser Satzung 
umfasst die Beseitigung von Abfällen einschließlich 
der Überwachung dieser Verfahren sowie der Nach-
sorge von Beseitigungsanlagen.

(6)  Abfallentsorgung im Sinn dieser Satzung sind Ver-
wertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließ-
lich der Vorbereitung vor der Verwertung oder der 
Beseitigung.

(7) 1 Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räum-
lich zusammenhängende und einem gemein-
samen Zweck dienende Grundeigentum desselben 
Eigentümers, das eine selbständige wirtschaft-
liche Einheit bildet, auch wenn es sich um meh-
rere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im 
Sinne des Grundbuchrechts handelt. ²Rechtlich 
verbindliche planerische Festlegungen sind zu be-
rücksichtigen.

(8) 1 Grundstückseigentümern im Sinn dieser Satzung 
stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähn-
liche zur Nutzung eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte gleich. ²Von mehreren dinglich Be-
rechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie 
haften als Gesamtschuldner.

§ 2
Abfallvermeidung und Wiederverwendung

(1) 1 Jeder Benutzer der öffentlichen Abfallentsor-
gungseinrichtung des Landkreises hat den Anfall 
von Abfällen so gering wie möglich zu halten. ²Die 
Wiederverwendung von Abfällen hat Vorrang vor 
deren Verwertung und Beseitigung.

(2) 1 Der Landkreis berät private Haushaltungen und 
Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen 
über die Möglichkeiten zur Vermeidung, Wieder-
verwendung und Verwertung von Abfällen. 2Er 
bestellt insoweit Fachkräfte zur Beratung der Ab-
fallbesitzer.

§ 3
Abfallentsorgung durch den Landkreis

(1)  Der Landkreis entsorgt nach Maßgabe der Gesetze 
und dieser Satzung durch eine öffentliche Einrich-
tung die in seinem Gebiet anfallenden und ihm 
überlassenen Abfälle.

(2)  Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 kann sich 
der Landkreis Dritter, insbesondere privater Unter-
nehmen, bedienen.

(3) 1 Der Landkreis kann einzelne Aufgaben der Ab-
fallentsorgung durch Rechts verordnung auf 
kreisangehörige Gemeinden oder deren Zusam-
menschlüsse für deren Gebiet mit deren Zustim-
mung übertragen. 2In diesen Fällen übernehmen 
die kreisangehörigen Gemeinden die Rechte und 
Pflichten des Landkreises.

§ 4
Ausnahmen von der Abfallentsorgung 

durch den Landkreis
(1)  Von der Abfallentsorgung durch den Landkreis sind 

ausgeschlossen:
1. Eis und Schnee
2.  explosionsgefährliche Stoffe (wie z. B. Feuerwerks-

körper, Munition, Sprengkörper, Druckgasflaschen),
3.  folgende Abfälle aus Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens wie Krankenhäusern, Dialyse-
stationen und -zentren, Sanatorien, Kur- und 
Pflegeheimen, Arzt- und Zahn arztpraxen, medizini-
schen Labors, Blut spendediensten und Blutbanken, 
Hygieneinstituten, Praxen der Heilpraktiker und 
der physikalischen Therapie, Apotheken, tierärzt-
lichen Praxen und Kliniken, Tierversuchsanstalten: 
a)  Infektiöse Abfälle an deren Sammlung und Ent-

sorgung aus infektions-präventiver Sicht beson-
dere Anforderungen gestellt werden, insbesondere

    •  mikrobiologische Kulturen (Abfall schlüssel AVV 
18 01 03* und 18 02 02*)

    •  Versuchstiere, deren Beseitigung nicht durch 
das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setz ge regelt ist, soweit eine Verbreitung von 
Erregern melde pflichtiger übertragbarer Krank-
heiten zu befürchten ist (Abfallschlüssel AVV 18 
01 03* und 18 02 02*)

    •  Streu und Exkremente aus Versuchs tieranlagen, 
soweit eine Verbreitung meldepflichtiger über-
tragbarer Krank heiten zu befürchten ist (Abfall-
schlüssel AVV 18 02 02*)

 b)  Chemikalien, Laborabfälle, Arzneimittel, Verpa-
ckungen 

    •   die aus gefährlichen Abfällen bestehen oder sol-
che enthalten,

    •  zytotoxische und zytostatische Arzneimittel,
    • Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin
     a.  Körperteile und Organabfälle, einschließlich Blut-

beutel und Blutkonserven (Abfallschlüssel AVV 18 
01 02).

4.  Altautos, Altöl von Mengen über 5 Litern, Altreifen, 
Solarstromspeicher und Traktionsbatterien,

5.  pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft 
sowie aus dem Erwerbs gartenbau, soweit haushalts-
übliche Mengen überschritten werden,

6.  Klärschlämme und sonstige Schlämme, sowie Fäkal-
schlämme und Fäkalien.

7.  Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen an-
fallenden Abfällen entsorgt werden können,

8.  Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes zur abfallwirt-
schaftlichen Produktverantwortung oder im Zu-
sammenhang mit einer nach § 25 KrWG erlassenen 
Rechtsverordnung von Dritten zurückzunehmen 
sind,

9.  sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung 
im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge von der 
Abfallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlos-
sen worden sind.

10.  Akustikdämmplatten, die künstliche Mineralfasern 
enthalten (sog. „Odenwaldplatten“), aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen

(2)  Vom Einsammeln und Befördern durch den Land-
kreis sind ausgeschlossen:

1.  Baustellenabfälle 
2.  Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als pri-

vaten Haushaltungen, die wegen ihrer Art, Menge 
oder Beschaffenheit nicht in den zugelassenen 
Abfallbehältnissen oder jedermann zugängli-
chen Sammelbehältern gesammelt oder mit den 
Hausmüll fahrzeugen oder sonstigen Sammel-
fahrzeugen transportiert werden können,

3.  Sperrmüll, soweit er nicht in Sammelein richtungen 
in kleinen Mengen abgegeben werden darf,

4. Asbesthaltige Produkte,
5. Künstliche Mineralfasern,
6.  sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung 

im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge vom Ein-
sammeln und Befördern durch den Landkreis aus-
geschlossen worden sind.

(3) 1 Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein Abfall 
vom Landkreis zu entsorgen ist, entscheidet der 
Landkreis oder dessen Beauftragter. ²Dem Land-
kreis ist auf Verlangen nachzuweisen, dass es sich 
nicht um einen von der kommunalen Entsorgung 
ganz oder teilweise ausgeschlossenen Abfall han-
delt; die Kosten hierfür hat der Nachweispflichtige 
zu tragen. 

(4) 1 Soweit Abfälle nach Absatz 2 vom Einsammeln und 
Befördern durch den Landkreis ausgeschlossen 
sind, dürfen sie ohne besondere schriftliche Ver-
einbarung mit dem Landkreis weder der Müllab-
fuhr übergeben noch den jedermann zugäng lichen 
Sammelbehältern überlassen werden. 2Soweit Ab-
fälle darüber hinaus nach Absatz 1 von der Ent-
sorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, 
dürfen sie auch nicht gemäß §§ 14, 17 überlassen 
werden. 3Geschieht dies dennoch, so kann der 
Landkreis neben dem Ersatz des ihm entstehenden 
Schadens die Rücknahme der Abfälle oder die Er-
stattung derjenigen Aufwendungen verlangen, die 
ihm für eine unschädliche Entsorgung der Abfälle 
entstanden sind.

§ 5
Anschluss und Überlassungsrecht

(1) 1 Die Grundstückseigentümer im Kreisgebiet sind 
berechtigt, den Anschluss ihrer Grundstücke an 
die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des 
Landkreises zu verlangen (Anschlussrecht). ²Aus-
genommen sind die nicht zu Wohn-, gewerblichen 
und freiberuflichen Zwecken nutzbaren bzw. für 
eine solche Nutzung nicht vorgesehenen Grund-
stücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 
ein Überlassungsrecht besteht, nicht oder nur aus-
nahmsweise anfallen.

(2) 1 Die Anschlussberechtigten und sonstige zur Nut-
zung eines anschlussberechtigten Grundstücks Be-
rechtigte, insbesondere Mieter und Pächter, haben 
das Recht, den gesamten auf ihren Grundstücken 
oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall nach Maß-

gabe der §§ 10 bis 17 der öffentlichen Abfallentsor-
gungseinrichtung des Landkreises zu überlassen 
(Überlassungsrecht). 2Soweit auf nicht anschluss-
berechtigten Grund stücken Abfälle anfallen, ist ihr 
Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der öf-
fentlichen Abfall entsorgungseinrichtung zu über-
lassen.

(3)  Vom Überlassungsrecht nach Absatz 2 sind die in § 
6 Abs. 3 Nr. 1 - 4 dieser Satzung genannten Abfälle 
ausgenommen.

§ 6 
Anschluss- und Überlassungszwang

(1) 1 Eigentümer von im Landkreisgebiet gelegenen 
Grundstücken sind verpflichtet, ihre Grundstücke 
an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung 
des Landkreises anzuschließen (Anschlusszwang). 
2Ausgenommen sind die nicht zu Wohn-, gewerb-
lichen und frei beruflichen Zwecken nutzbaren bzw. 
für eine solche Nutzung nicht vorgesehene Grund-
stücke, auf denen Abfälle, für die nach den Absät-
zen 2 und 3 ein Überlassungszwang besteht, nicht 
oder nur ausnahmsweise anfallen.

(2) 1 Die Anschlusspflichtigen und sonstigen zur Nut-
zung eines anschlusspflichtigen Grundstücks Be-
rechtigten, insbesondere Mieter und Pächter, haben 
nach Maßgabe des § 17 KrWG und mit Ausnahme 
der in Abs. 3 genannten Abfälle den auf ihren 
Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden 
Abfall gemäß den näheren Regelungen der §§ 10 - 
17 der öffentlichen Abfallentsorgungs einrichtung 
des Landkreises zu überlassen (Überlassungs-
zwang). 2Soweit auf nicht anschlusspflichtigen 
Grundstücken überlassungs pflichtige Abfälle im 
Sinne des Satzes 1 anfallen, sind diese von ihrem 
Besitzer unverzüglich und in geeigneter Weise 
der öffentlichen Abfall entsorgungseinrichtung zu 
überlassen. 3Für den gesamten im Landkreis anfal-
lenden Abfall zur Beseitigung (mit Ausnahme der 
im Absatz 3 ausgeschlossenen Abfallarten) besteht 
Überlassungspflicht an den Landkreis nach Maß-
gabe des § 17 KrWG. Abfälle zur Beseitigung sind 
schon am Anfallort von Abfällen zur Verwertung 
getrennt zu halten.

(3)  Vom Überlassungszwang nach Absatz 2 sind aus-
genommen:

1.  die in § 4 Abs. 1 genannten Abfälle,
2.   die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Be-

seitigung außerhalb von Anlagen i. S. des § 28 Abs. 1 
KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den 
Vorschriften der Verordnung beseitigt werden,

3.   die durch Einzelfallentscheidung nach § 28 Abs. 2 
KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen i.S. 
des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle soweit 
diese gemäß den Anforderungen der Einzelfall- ent-
scheidung beseitigt werden,

4.   die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer 
Abfallbeseitigungsanlage nach §  29  Abs. 2 KrWG 
übertragen worden ist.

(4)  Im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 dürfen die Anschluss- und Überlas-
sungspflichtigen auf ihren Grundstücken Anlagen 
zur Beseitigung von Abfällen weder errichten noch 
betreiben. 

(5) 1 Auf Antrag können die betroffenen Anschluss-
pflichtigen vom Anschluss- und Überlassungs-
zwang zur Aufstellung eines Bioabfallbehältnisses 
bei nachgewiesener Eigenkompostierung befreit 
werden, wenn auf dem anschlusspflichtigen Grund-
stück vom Antragsteller eine ordnungs gemäße 
Eigenkompostierung und Ausbringung des Kom-
postes auf dem anschlusspflichtigen Grundstück 
nachgewiesen ist. 2Das ist in der Regel der Fall, 
wenn eine Überdüngung des Bodens nicht zu er-
warten ist. 3Dies setzt eine verfügbare Gartenfläche 
von mindestens 50 m² pro Person voraus.

§ 7
Mitteilungs- und Auskunftspflichten

Mitwirkung der Gemeinden
(1) 1 Die Anschluss- und ggf. Überlassungspflichtigen 

müssen dem Landkreis oder einer von ihm be-
stimmten Stelle zu den durch Bekanntmachung 
festgelegten Zeitpunkten für jedes anschluss-
pflichtige Grundstück die für die Abfallentsorgung 
und die Gebührenberechnung  und -erhebung 
wesentlichen Umstände mitteilen; dazu gehören 
insbesondere die Anzahl der auf dem Grundstück 
befindlichen privaten Haushaltungen und Ein-
richtungen aus anderen Herkunftsbereichen, An-
gaben über den Grund stückseigentümer und die 
sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichtigen 
Grundstücks Berechtigten sowie über die Art, die 
Beschaffenheit und die Menge der Abfälle, die 
dem Landkreis überlassen werden müssen. 2Wenn 
sich die in Satz 1 genannten Gegebenheiten än-
dern oder wenn auf einem Grundstück erstmals 
überlassungspflichtige Abfälle anfallen, haben die 
Anschluss- und Überlassungspflichtigen unauf-
gefordert und unverzüglich entsprechende Mittei-
lungen zu machen.

(2) 1 Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Land-
kreis von den Anschluss- und den Überlassungs-
pflichtigen jederzeit Auskunft über die für die 
Abfallentsorgung und die Gebühren berechnung 
wesentlichen Umstände verlangen. 2Dazu hat 
der Landkreis bzw. haben seine Mitarbeiter zur 
Erfüllung der Aufgaben des Landkreises und 
zum Vollzug der Satzung das Recht, die Grund-
stücke der Anschlusspflichtigen zu betreten. 
3Außerdem hat der Landkreis nach Maßgabe des  
§ 47 KrWG das Recht, von den Anschluss-
pflichtigen, ggf. Überlassungspflichtigen, die Vor-
lage von Unterlagen zu verlangen, aus denen Art, 
Menge und Entsorgungsweg der anfallenden Ab-
fälle hervorgehen.

(3) 1 Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Erzeu-
ger oder Besitzer von Abfällen zur Beseitigung 
aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen. 2Dies gilt insbesondere für erfor-
derliche Mitteilungen zur Ermittlung der Restmüll-
behälterkapazität nach § 15 Abs. 2. 3Werden die 

erforderlichen Mitteilungen nicht erteilt, so wer-
den die erforderlichen Werte geschätzt.

 4 Die geschätzten Werte werden für die Ermittlung 
der Restmüllbehälterkapazität solange zugrunde 
gelegt, bis die tatsächlichen Werte vom Verpflich-
teten gemeldet und vom Landkreis anerkannt wor-
den sind. 

(4) 1 Die Gemeinden unterstützen den Landkreis nach 
den Grundsätzen der Amtshilfe bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben nach dieser Satzung. 

 2 Die Gemeinden teilen dem Landkreis die für den 
Vollzug dieser Satzung und die zur Gebührenerhe-
bung notwendigen Daten mit.

§ 8 
Störungen in der Abfallentsorgung

(1) 1 Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, 
behördlicher Verfügungen, Betriebs störungen, 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger be-
trieblicher Gründe vorübergehend eingeschränkt, 
unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so be-
steht kein Anspruch auf Gebührenminderung oder 
Schadenersatz. 2Die unterbliebenen Maßnahmen 
werden so bald wie möglich nachgeholt.

(2) 1 Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind 
bei Störungen i. S. des Abs. 1, die länger als einen 
Tag andauern, von den Überlassungs pflichtigen 
wieder zurückzunehmen. 2Müllbehälter sind an 
ihren gewöhnlichen Standplatz zurückzustellen.

§ 9 
Eigentumsübertragung

1 Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammel-
fahrzeug in das Eigentum des Landkreises über. 
2Wird Abfall durch den Besitzer oder für diesen durch 
einen Dritten zu einer hierzu geeigneten Abfall-
entsorgungseinrichtung des Landkreises gebracht, so 
geht der Abfall mit der Übernahme zur Entsorgung 
in das Eigentum des Landkreises über. 3Im Abfall ge-
fundene Wertgegenstände werden als Fundsachen be-
handelt.

2. Abschnitt
Einsammeln und Befördern der Abfälle

§ 10 
Formen des Einsammelns und Beförderns

Die vom Landkreis ganz oder teilweise zu entsorgen-
den Abfälle werden eingesammelt und befördert
1.  durch den Landkreis oder von ihm beauftragte Dritte, 

insbesondere private Unternehmen,
    a) im Rahmen des Bringsystems (§§ 11 und 12) oder
    b) im Rahmen des Holsystems (§§ 13 bis 16) oder
2.  durch den Besitzer selbst oder ein von ihm beauf-

tragtes Unternehmen (§17).

§ 11 
Bringsystem

(1) 1 Beim Bring-System werden die Abfälle nach Maß-
gabe des § 12 in jedermann zugänglichen Sammel-
behältern oder sonstigen Sammelein richtungen 
(Wertstoffhöfen) erfasst, die der Landkreis in zu-
mutbarer Entfernung für die Abfallbesitzer be-
reitstellt. 2Dadurch wird durch den Landkreis eine 
haushaltsnahe sowie hochwertige getrennte Erfas-
sung der Abfälle mit dem Ziel ihrer anschließen-
den Verwertung sichergestellt.

(2)  Dem Bring-System unterliegen 
1.  folgende Abfälle zur Verwertung (im haushalts-

üblichen Umfang): 
• Altpapier 
• Altmetalle, sofern es sich um keine Verkaufs

   verpackungen handelt 
      • Altholz aus dem Innenbereich 

• Altfette in haushaltsüblichen Mengen 
• CD’s, DVD´s, Toner 
• Elektro- und Elektronikschrott 
• Korken 
• Kühlgeräte 
• Hartkunststoffe aus PP und PE, sofern es sich

   um keine Verkaufsverpackungen handelt 
     • Fotovoltaik-Elemente
2.  folgende Abfälle zur Beseitigung: 

• Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen
3.  Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihres 

Schadstoffgehalts zur Wahrung des Wohls der All-
gemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen, 
und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaf-
fenheit nicht mit den in Haus haltungen anfallenden 
Abfällen beseitigt werden können (Problemabfälle), 
insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, öl- oder lösemittelhaltige Stoffe, 
Farben und Lacke, Desinfektions- und Holzschutz-     
mittel, Chemika lienreste, Trockenbatterien, Starter-
batterien, Polyurethan-Dosen, Leuchtstoffröhren, 
Energiesparlampen,  Säuren, Laugen und Salze sowie 
Arzneimittel.

§ 12
Anforderungen an die Abfallüberlassung 

im Bringsystem
(1) 1 Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 aufgeführten Abfälle zur 

Verwertung und die in § 11 Abs.2 Nr. 2 aufge-
führten Abfälle zur Beseitigung sind von den 
Überlassungs pflichtigen in die vom Landkreis 
dafür bereit gestellten und entsprechend gekenn-
zeichneten Sammelbehälter einzugeben. 2Andere 
als die nach der jeweiligen Aufschrift vorgesehe-
nen Stoffe dürfen weder in die Sammelbehälter 
eingegeben noch neben diesen zurückgelassen 
werden. 3Die Benutzung der Sammelbehälter ist 
nur zu den vom Landkreis festgelegten und am 
Standort deutlich lesbar angegebenen Einfüllzei-
ten zulässig. 4Die in Satz 1 genannten Abfälle dür-
fen auch zu den vom Landkreis bekanntgegebenen 
zentralen Sammelein richtungen gebracht werden.

(2) 1 Problemabfälle im Sinn des § 11 Abs. 2 Nr. 3 sind 
von den Überlassungspflichtigen dem Personal 
an den speziellen Sammelfahrzeugen bzw. Sam-
meleinrichtungen zu übergeben. 2Die jeweiligen 
Standorte, Annahmebedingungen bzw. Annahme-
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